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B.  SONSTIGE BESCHLÜSSE 
 
 
 

1.  Beschlüsse ohne Überweisung 
an einen Hauptausschuß 

 
53/401.  Organisation der dreiundfünfzigsten Tagung 

 
 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 15. September 1998 verab-
schiedete die Generalversammlung aufgrund der im ersten 
Bericht des Präsidialausschusses enthaltenen Empfeh-
lungen17 eine Reihe von Bestimmungen betreffend die Orga-
nisation der dreiundfünfzigsten Tagung. 
 
 
53/402.  Annahme der Tagesordnung und Zuweisung 

der Tagesordnungspunkte 
 
 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 15. September 1998 nahm 
die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht des 
Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlungen18 die Tages-
ordnung19 und die Zuweisung der Tagesordnungspunkte20 
für die dreiundfünfzigste Tagung an. 
 
 Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversammlung 
auf Empfehlung des Präsidialausschusses21, die Behandlung 
der Punkte "Frage der madagassischen Inseln Glorieuses, 
Juan de Nova, Europa und Bassas da India" und "Osttimor-
Frage" zurückzustellen und sie in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer vierundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 
 
 Auf ihrer 46. Plenarsitzung am 28. Oktober 1998 be-
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Präsi-
dialausschusses22, den Zusatzgegenstand "Bewaffnete Ag-
gression gegen die Demokratische Republik Kongo" in die 
Tagesordnung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung aufzuneh-
men. 
 
 Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversammlung 
auf Empfehlung des Präsidialausschusses23, den Zusatzge-
genstand "Dialog zwischen den Kulturen" in die Tagesord-
nung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen und ihn 
unmittelbar im Plenum zu behandeln. 
 
 Auf ihrer 80. Plenarsitzung am 7. Dezember 1998 be-
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Präsi-
dialausschusses24, den Tagesordnungspunkt "Bewaffnete 
Aggression gegen die Demokratische Republik Kongo" un-
mittelbar im Plenum zu behandeln. 
_________________ 

 
17 A/53/250, Ziffern 5-41. 
18 Ebd., Ziffern 58 und 61. 
19 A/53/251. 
20 A/53/252. 
21 A/53/250, Ziffern 48 und 49. 
22 A/53/250/Add.1, Ziffer 1. 
23 Ebd., Ziffer 2. 
24 A/53/250/Add.2, Ziffer 1. 

 Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversammlung 
auf Empfehlung des Präsidialausschusses25, den Punkt "Ge-
währung des Beobachterstatus in der Generalversammlung 
an die Internationale Union zur Erhaltung der Natur und der 
natürlichen Hilfsquellen" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer vierundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 
 
 Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversamm-
lung, nachdem sie auf die entsprechende Bestimmung der 
Regel 40 der Geschäftsordnung verzichtet hatte, auf Vor-
schlag des Generalsekretärs26, einen weiteren Unterpunkt 
mit dem Titel "Ernennung eines Mitglieds des Ausschusses 
für das Pensionswesen der Vereinten Nationen" unter dem 
Tagesordnungspunkt 17 in die Tagesordnung ihrer dreiund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen und ihn dem Fünften Aus-
schuß zuzuweisen. 
 
53/403.  Sitzungen von Nebenorganen während des 

Hauptteils der dreiundfünfzigsten Tagung 
 

A 
 
 Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 9. September 1998 be-
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Konfe-
renzausschusses27, den Exekutivrat des Entwicklungs-
programms der Vereinten Nationen/Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen sowie den Ausschuß für die Beziehun-
gen zum Gastland zu ermächtigen, während des Hauptteils 
ihrer dreiundfünfzigsten Tagung in New York Sitzungen ab-
zuhalten, mit der strengen Maßgabe, daß diese Sitzungen im 
Rahmen der verfügbaren Einrichtungen und Dienste ab-
gehalten werden. 
 

B 
 
 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 15. September 1998 be-
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Konfe-
renzausschusses27 und des Präsidialausschusses28, den Aus-
schuß für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des pa-
lästinensischen Volkes sowie die Arbeitsgruppe zur Frage 
der Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten zu ermächtigen, wäh-
rend des Hauptteils ihrer dreiundfünfzigsten Tagung in New 
York Sitzungen abzuhalten, mit der strengen Maßgabe, daß 
diese Sitzungen im Rahmen der verfügbaren Einrichtungen 
und Dienste abgehalten werden 
. 

C 
 
 Auf ihrer 36. Plenarsitzung am 12. Oktober 1998 be-
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Konfe-
_________________ 

 
25 Ebd., Ziffer 2. 
26 A/53/235, Ziffer 2. 
27 Siehe A/53/298. 
28 A/53/250, Ziffer 41. 
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renzausschusses29, den Informationsausschuß zu ermäch-
tigen, während des Hauptteils ihrer dreiundfünfzigsten Ta-
gung in New York Sitzungen abzuhalten, mit der strengen 
Maßgabe, daß diese Sitzungen im Rahmen der verfügbaren 
Einrichtungen und Dienste abgehalten werden. 
 

D 
 
 Auf ihrer 48. Plenarsitzung am 29. Oktober 1998 be-
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Konfe-
renzausschusses30, den Sonderausschuß zur Untersuchung is-
raelischer Praktiken, die die Menschenrechte des palästinen-
sischen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete be-
einträchtigen, zu ermächtigen, vom 2. bis 5. November 1998 
während des Hauptteils ihrer dreiundfünfzigsten Tagung in 
New York Sitzungen abzuhalten, mit der strengen Maßgabe, 
daß diese Sitzungen im Rahmen der verfügbaren Einrichtun-
gen und Dienste abgehalten werden. 
 

E 
 
 Auf ihrer 68. Plenarsitzung am 24. November 1998 be-
schloß die Generalversammlung auf Vorschlag ihres Präsi-
denten, die Allen Mitgliedstaaten offenstehende Arbeits-
gruppe zur Frage der ausgewogenen Vertretung und der Er-
höhung der Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und zu an-
deren mit dem Sicherheitsrat zusammenhängenden Fragen 
zu ermächtigen, während des Hauptteils ihrer dreiundfünf-
zigsten Tagung Sitzungen abzuhalten. 
 
 
53/404.  Bericht des Generalsekretärs über die Tätig-

keit der Vereinten Nationen 
 
 Auf ihrer 28. Plenarsitzung am 5. Oktober 1998 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen31. 
 
 
53/405.  Vorläufige Tagesordnung der ersten Tagung 

des Vorbereitungsausschusses für die Sonder-
tagung der Generalversammlung über die Um-
setzung der Ergebnisse des Weltgipfels für so-
ziale Entwicklung und weitere Initiativen 

 
 Auf ihrer 32. Plenarsitzung am 7. Oktober 1998 billigte 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Vorberei-
tungsausschusses für die Sondertagung der Generalver-
sammlung über die Umsetzung der Ergebnisse des Weltgip-
fels für soziale Entwicklung und weitere Initiativen32 die 
nachstehende vorläufige Tagesordnung der ersten Tagung 
des Vorbereitungsausschusses: 
 
 1. Annahme der Tagesordnung und sonstige organisa-

torische Fragen 

_________________ 
 

29 Siehe A/53/298/Add.1. 
30 Siehe A/53/298/Add.2. 
31 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste 

Tagung, Beilage 1 (A/53/1). 
32 Ebd., Beilage 45 (A/53/45), Ziffer 87. 

 2. Stand der Vorbereitungen für die Sondertagung 
 
 3. Vorläufige Überprüfung und Bewertung der Umset-

zung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale 
Entwicklung 

 
 4. Prüfung weiterer Maßnahmen und Initiativen zur 

Umsetzung der auf dem Gipfel eingegangenen Ver-
pflichtungen 

 
 5. Vorläufige Tagesordnung der zweiten Tagung des 

Vorbereitungsausschusses 
 
 6. Annahme des Berichts des Vorbereitungsausschus-

ses über seine erste Tagung 
 
 

Anmerkungen 
 

1. In ihrer Resolution 50/161 vom 22. Dezember 1995 
beschloß die Generalversammlung, im Jahr 2000 eine 
Sondertagung der Versammlung abzuhalten, um eine Ge-
samtüberprüfung und -bewertung der Umsetzung der Er-
gebnisse des Weltgipfels für soziale Entwicklung vorzu-
nehmen und gleichzeitig weitere Maßnahmen und Initia-
tiven zu prüfen. 

 
2. Auf der ersten Tagung des Vorbereitungsausschus-
ses werden die Möglichkeiten für eine Überprüfung und 
Bewertung begrenzt sein. Aufgegliederte Ersuchen um 
die Vorlage einzelstaatlicher Berichte werden zwar aus-
gesandt worden sein, doch die Antworten darauf werden 
noch nicht alle eingegangen sein und ihre Analyse wird 
noch nicht weit vorangeschritten sein. Anhand der ver-
fügbaren Informationen, namentlich der im System der 
Vereinten Nationen zur Verfügung stehenden Informatio-
nen, sollte das Sekretariat jedoch in der Lage sein, eine 
vorläufige Bewertung der Ergebnisse bei der Umsetzung 
der in Kopenhagen eingegangenen Verpflichtungen und 
der dabei aufgetretenen Hindernisse vorzulegen. Damit 
wäre eine Grundlage für die Prüfung weiterer Maß-
nahmen und Initiativen geschaffen. 

 
3. Bei den Erörterungen wird es daher hauptsächlich 
darum gehen, festzustellen, welche Fragen und Initiati-
ven die Regierungen auf die Tagesordnung der Sonderta-
gung zu setzen wünschen. Wie auf dem Gipfel wird die 
Diskussion über die Art und Weise, wie diese Fragen an-
gegangen werden sollen, an die Ziele, Strategien, Politi-
ken und Programme auf nationaler, regionaler und inter-
nationaler Ebene geknüpft sein. 

 
4. Die zehn auf dem Gipfel vereinbarten, im Aktions-
programm des Weltgipfels für soziale Entwicklung näher 
ausgeführten Verpflichtungen bilden den Rahmen für die 
Erörterungen. Von den Delegationen auf der Organisati-
onstagung des Vorbereitungsausschusses aufgeworfene 
konkrete Fragen werden vom Präsidium erörtert und auf-
gegliedert in einem Dokument vorgelegt, das vor der er-
sten Tagung des Ausschusses verteilt werden soll. Dieses 
Dokument wird auf den von den Ländern unterbreiteten 


